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Einwohnerratsbüro  Geschäft Nr.  121 
 Legislatur 2008 - 2012 

Bericht an den Einwohnerrat 
 
vom 3.9.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilrevision der Geschäftsordnung des Einwohnerrats  

Kurzinfo: 
 
Gemäss geltender Bestimmung von § 22 Abs. 7 der Geschäftsordnung des Ein-
wohnerrats (GESO ER) sind eingereichte Vorstösse an einer der beiden folgenden 
Sitzungen zu behandeln.  
 
 

Antrag:  1. Die Teilrevision der Geschäftsordnung des Einwohnerrats, Änderung von § 22 
Abs. 7, wird beschlossen. 

2. Die Änderung tritt ab sofort in Kraft. 
 
 

 
EINWOHNERRAT  BINNINGEN 
Präsident: Verwalter: 

A. Achermann Olivier Kungler 
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1. Ausgangslage 
 
Die Zahl der eingereichten Vorstösse hat in letzter Zeit stark zugenommen und bewirkt nebst ei-
nem erhöhten Zeitdruck für Gemeinderat und Verwaltung auch eine starke Beanspruchung des 
Einwohnerrats. Die oft sehr befrachtete Traktandenliste konnte in jüngster Vergangenheit vom Rat 
nicht gänzlich behandelt werden; viele Vorstösse mussten auf eine oder zwei Folgesitzungen ver-
schoben werden. 
 
 
2. Erwägungen 
 
Das Büro des Einwohnerrats hat sich, auch auf Wunsch des Gemeinderats, an seiner Sitzung vom 
18.6.2010 u. a. der Behandlungsfrist von Vorstössen gewidmet. Als mögliche Lösungen wurden 
diskutiert: 

- Einberufung von Spezialsitzungen zur Behandlung eingereichter Vorstösse 
- Verlängerung der Behandlungsfrist. 

 
Der Gemeinderat hat dem Einwohnerrats-Büro vorgeschlagen, die Behandlungsfrist auf sechs 
Monate (ab Zeitpunkt Einreichung) zu verlängern. Diesem Vorschlag ist das Büro nicht nachge-
kommen. Es hat sich aber mit einer Stimmenmehrheit (5 Ja : 2 Nein) entschieden, die Behand-
lungsfrist parlamentarischer Vorstösse auf drei Sitzungen zu verlängern und beantragt folgende 
Änderung der GESO ER: 
 
7 Unter Vorbehalt anderslautender Regelungen werden Vorstösse an einer der drei folgenden Sitzungen 
behandelt. Auf Antrag des Gemeinderats kann die Präsidentin oder der Präsident die Beratung an einer 
späteren Sitzung festlegen. Die Präsidentin oder der Präsident hat den Rat über solche Fälle zu informieren. 
 
 


